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1. (1)Werdende Mutter durfen in den letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung (Achtwochenfrist)
nicht beschaftigt werden.

2. (2)Die Achtwochenfrist (Abs. 1) ist auf Grund eines arztlichen Zeugnisses zu berechnen. Erfolgt die Entbindung
friher oder spater als im Zeugnis angegeben, so verkurzt oder verlangert sich diese Frist entsprechend.

3. (3)Uber die Achtwochenfrist (Abs. 1) hinaus darf eine werdende Mutter auch dann nicht beschaftigt werden, wenn
nach einem von ihr vorgelegten fachdrztlichen Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei
Fortdauer der Beschaftigung gefahrdet ware. Der Bundesminister fur Arbeit hat durch Verordnung festzulegen,

1. 1.bei welchen medizinischen Indikationen ein Freistellungszeugnis auszustellen ist,

2. 2.welche Facharzte ein Freistellungszeugnis ausstellen kénnen,

3. 3.ndhere Bestimmungen Uber Ausstellung, Form und Inhalt des Freistellungszeugnisses.
Eine Freistellung wegen anderer als der in dieser Verordnung genannter medizinischer Indikationen ist im
Einzelfall auf Grund eines Zeugnisses eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes vorzunehmen.

4. (3a)lst das Arbeitsverhaltnis zum Zeitpunkt der Vorlage des Freistellungszeugnisses nach Abs. 3 karenziert, tritt
das Beschaftigungsverbot nach Abs. 3 erst nach Ende der Karenz ein.

5. (4)Werdende Mutter haben, sobald ihnen ihre Schwangerschaft bekannt ist, dem Dienstgeber hievon unter
Bekanntgabe des voraussichtlichen Geburtstermines Mitteilung zu machen. Dartber hinaus sind sie verpflichtet,
innerhalb der vierten Woche vor dem Beginn der Achtwochenfrist (Abs. 1) den Dienstgeber auf deren Beginn
aufmerksam zu machen. Auf Verlangen des Dienstgebers haben werdende Mutter eine arztliche Bescheinigung
Uber das Bestehen der Schwangerschaft und den voraussichtlichen Zeitpunkt ihrer Entbindung vorzulegen. Bei
einem vorzeitigen Ende der Schwangerschaft ist der Dienstgeber zu verstandigen.

6. (5)Allfallige Kosten fir einen weiteren Nachweis der Schwangerschaft und des voraussichtlichen Zeitpunktes der
Entbindung, der vom Dienstgeber verlangt wird, hat der Dienstgeber zu tragen.

7. (6)Der Dienstgeber ist verpflichtet, unverziglich nach Kenntnis von der Schwangerschaft einer Dienstnehmerin
(Heimarbeiterin) oder, wenn er eine arztliche Bescheinigung dartber verlangt hat (Abs. 4), unverziglich nach
Vorlage dieser Bescheinigung dem zustandigen Arbeitsinspektorat schriftlich Mitteilung zu machen. Hiebei sind
Name, Alter, Tatigkeit und der Arbeitsplatz der werdenden Mutter sowie der voraussichtliche Geburtstermin
anzugeben. Ist der Betrieb vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion ausgenommen, so hat der Dienstgeber
die Mitteilung Uber die Schwangerschaft einer Dienstnehmerin an die gemal § 35 Abs. 1 berufene Behorde zu
richten. Eine Abschrift der Meldung an die Arbeitsinspektion oder die sonst zustandige Behorde ist der
Dienstnehmerin (Heimarbeiterin) vom Dienstgeber zu Ubergeben. Ist in einem Betrieb eine eigene
arbeitsmedizinische Betreuung eingerichtet, so hat der Dienstgeber auch den Leiter der arbeitsmedizinischen
Betreuung Uber die Schwangerschaft einer Dienstnehmerin zu informieren.

8. (7)Dienstgeber gemali § 3 Abs. 2 des Arbeitskrafteliberlassungsgesetzes, BGBI. Nr. 196/1988, sind darlber hinaus
verpflichtet, dem zusténdigen Arbeitsinspektorat den Wechsel des Beschaftigers einer schwangeren
Dienstnehmerin oder die Tatsache des haufigen, kurzfristigen Wechsels anzuzeigen.

9. (8)Ist die werdende Mutter durch notwendige schwangerschaftsbedingte Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere
solche nach der Mutter-Kind-PaR3-Verordnung, BGBI. Il Nr. 470/2001, die auRBerhalb der Arbeitszeit nicht moglich
oder nicht zumutbar sind, an der Dienstleistung verhindert, hat sie Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts.

In Kraft seit 05.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/mschg/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/mschg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1988_196_0/1988_196_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_470_2/2001_470_2.pdf
file:///

	§ 3 MSchG Beschäftigungsverbote für werdende Mütter
	MSchG - Mutterschutzgesetz 1979


